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Nr. 21 Bayreuth, 19. September 2022

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten
und Pflanzenhilfsmitteln nach den
Grundsätzen der guten fachlichen

Praxis beim Düngen

vom 26. Mai 2017 (BGBI. IS. 1305),
die durch Artikel 1 der Verordnung
vom 28. April 2020 (BGBi. I. S. 846)

geändert worden ist.

Für die Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft erlässt das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten
Bayreuth-Münchberg - Sachgebiet L2.3P
- Landnutzung gemäß $ 6 Abs. 10 Satz 1

Düngeverordnung folgende Allgemein-
verfügung:

Die Sperrfrist für die Ausbringung von
Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten
an Stickstoff, ausgenommen Festmist von
Huftieren oder Klauentieren oder Kom-
poste,wird abweichend von $6Abs. 8 Satz
1Nr. 2Düngeverordnung

aufGrünland, Dauergrünland
und Ackerland mitmehrjährigem
Feldfutterbau bei einer Aussaat bis

zum Ablauf des 15. Mai 2022

wie folgt verschoben:

für den Regierungsbezirk Oberfranken

aufFlächen, die nicht durch $1 Abs.1 der
Ausführungsverordnung der Düngever-
ordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit
Nitrat belastet ausgewiesen wurden
(aufsogenannte "grüne Flächen"):

vom 15. November 2022
bis einschließlich 14, Februar 2023

Inhalt:
Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung, Touris-
mus undWirtschaft

Allgemeinverfügung nach$ 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverord-
nung;
Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Dünge-
mitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflan-
zenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachli-
chen Praxis beimDüngen

Allgemeinverfügung nach 86 Abs. 10 Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
Amt für Ernährung, Landwirtschaft Satz 1 Düngeverordnung sorgung Adlitz, Steifling und Brünnberg für das Haus-

und Forsten Bayreuth-Münchberg hr „2 des Zweckverband waus tssal zung des Zweckverbandes zur asserver-Adolf-Wächter-Strasse 10-12, Vollzug der Verordnung über die sorgung der Betzensteingruppe (Landkreis Bayreuth) für
95447 Bayreuth Anwendung von Düngemitteln, dasHaushaltsjahr 2022
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Sitzung des Auschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus

und Wirtschaft
Am Montag, 26. September 2022, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des
Landratsamtes Bayreuth die

5. Sitzung des Ausschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus und Wirtschaft

statt. Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1 Genehmigung der Sitzung über die öffentliche Sitzung des Ausschus-

ses für Kreisentwicklung, Tourismus undWirtschaft am 14.3.2022

Bekanntgaben2

RE;3

Einrichtung von Sonderwirtschaftsregionen im Landkreis Bayreuth;
Antrag von KR Mario Schulze und KR Dr. Michael Müller (AfD-
Gruppierung) vom 24.1.2022

RE;4
ÖPNV/Mobilität;
Einrichtung eines Bürgerbussystems im Landkreis Bayreuth für die
RegionHohes Fichtelgebirgeund StadtGefrees;
Antrag der KRe Günter Pöllmann, Franc Dierl, Klaus Bauer, Markus
Täuber, Markus Ruckdeschel, Sabine Habla und Petra Preißinger
(CSU-Fraktion) vom 30.6.2022

RE;5

ÖPNV/Mobilität;
Einführung einerApp für denÖPNV im Landkreis Bayreuth;
AntragvonKRHolgerBär (JL-Fraktion) vom 2.7.2022

RE;
ÖPNV;
Energiepreisverteuerung;
Auswirkungenaufdas regionaleVerkehrsgewerbe;
Kompensationen durch den Landkreis und übergeordnete Institutio-
nen

Gesundheitsregionplus;7

Tätigkeitsbericht
8 Sonstiges,Anfragen

Bayreuth, 15. September 2022
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

ı



auf Flächen, die durch $1 Abs. 1 der Aus-
führungsverordnung der Düngeverord-
nung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit
Nitrat belastet ausgewiesen wurden
(aufsogenannten "roten Flächen"):

- in den Landkreisen Bamberg, Co-
burg, Forchheim, Lichtenfels und
den kreisfreien Städten Coburg und
Bamberg

vom 15. Oktober 2022
bis einschließlich 14. Februar 2023

- in den Landkreisen Bayreuth, Hof,
Kulmbach, Kronach, Wunsiedel und
den kreisfreien Städten Bayreuth
und Hof gilt die Vorgabe der Sperr-
frist aufsogenannte"rote Flächen"

vom 1. Oktober 2022
bis einschließlich 31. Januar 2023

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen
der Düngeverordnung unberührt. Dies
gilt insbesondere für das Verbot, Dünge-
mittel auf überschwemmten, wasserge-
sättigten, gefrorenen oder mit Schnee
bedeckten Boden auszubringen; sowie
für die Einhaltung desN-Obergrenzen.

Die Sperrfristen, die für die Flächen in
Wasserschutzgebieten in der jeweils
gültigen Fassung der Wasserschutzge-
bietsverordnung vorgegeben sind, sind
weiter zu beachten.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
ForstenBayreuth-Münchberg
Bayreuth, den 12. September 2022
Ernst, LD

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung

Adlitz, Steifling und Brünnberg
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der $$ 16, 17 der Verbands-
satzung und der Art. 40 ff. des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff.
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Zweckverband zur WasserversorgungAd-
litz, Steifling und Brünnberg folgende:

Haushaltssatzung

81
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
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für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
im Verwaltungshaushalt
indenEinnahmen
undAusgabenmit 43.035,00€

und

im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen
und Ausgabenmit 30.851,00€ ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

$4
1. Eine Verwaltungsumlagewird nicht er-

hoben.
2, Eine Investitionsumlage wird nicht er-

hoben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf
5.000,00 € festgesetzt.

$6
Diese Haushaltssatzung trittam1. Januar
2022inKraft.

Adlitz, 6. September 2022
Zweckverband zur Wasserversorgung
Adlitz, Steifling und Brünnberg
Questel
1. Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
im Rathaus der Gemeinde Ahorntal, Kir-
chahorn 63, 95491 Ahorntal, während der
allgemeinen Geschäftsstunden zur öffent-
lichen Einsichtnahme auf.

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Betzensteingruppe

(Landkreis Bayreuth)
für das Haushaltsjahr 2022

AufGrund der $$ 10 und 21 der Verbands-
satzung und des Art. 41 des Gesetzes über

die kommunale Zusammenarbeit (Komm
ZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt der Zweck-
verband folgendeHaushaltssatzung:

81
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit
festgesetzt;
erschließt
imVerwaltungshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit 1.936.000,00€
und

u

im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit 1.918.000,00€ ab.

$2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird auf 935.150,00 €
festgesetzt.

J

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

$4
Eine Betriebskostenumlagewird nicht er-
hoben.

Eine Investitionsumlage wird nicht erho-
ben.

85
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf
200.000,00 € festgesetzt.

$6
Weitere Festsetzungen werden nicht vor-
genommen.

$7
Diese Haushaltssatzung trittmit dem1.Ja-
nuar 2022inKraft.

Betzenstein, 15. August 2022
Zweckverband zur Wasserversorgung
derBetzensteingruppe
Otto
Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des, Alter Brunnen 2, 91282 Betzenstein,
während der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur öffentlichen Einsichtnahme auf.


